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Wien, 1998-10-05 

Betr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Studienförderungsgesetz 1992 geändert wird 

Bezug: GZ.: 68. 159/37-IJD/7/98 

Gemäß § 5 Abs. 3 FHStG berechtigt der erfolgreiche Abschluß eines FH-Studienganges zu 
einem um zwei Semester verlängerten Doktoratsstudium. 

Es wird daher ersucht, das Studienförderungsgesetz 1992 idgF derart zu ergänzen, daß eine 
Studienbeihilfe für ein Doktoratsstudium auch nach Absolvierung eines FH-Studiums den 

Studierenden zusteht. 

Für den Präsidenten des FHR 

;.4. !J. vl 
i.V. Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. G. Badurek 

K: Präsidium des Nationalrates (25-Ausfertigungen) 
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